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Stellungnahme des VLBS zum Entwurf eines LehrkrÄftebildungsgesetzes 
Schleswig-Holstein, Drucksache 18/1760

Sehr geehrte Damen und Herren des Bildungsausschusses,

der VLBS dankt f�r die M�glichkeit, eine Stellungnahme zum Entwurf eines Lehrkr�ftebildungsge-
setzes Schleswig-Holstein abgeben zu k�nnen.

Allgemeines

Dass die Beruflichen Schulen und die Regionalen Berufsbildungszentren nicht im Fokus der Lan-
desregierung stehen, wird auch in dem Entwurf des Lehrkr�ftebildungsgesetzes und der Ersten Le-
sung am 09.04.2014 deutlich. Frau Jette Waldinger-Thiering sagte: (Zitat, S. 4395) „�bergeordne-
tes Ziel der rot-gr�n-blauen Koalition ist die bestm�gliche Ausbildung unserer Lehrerinnen und 
Lehrer.“ F�r Ausbildung im Bereich des Berufsschulamtes stimmt diese Aussage nicht. Vielmehr 
finden sich hier erhebliche Widerspr�che. 

In diesem Entwurf wird kein langfristiges Konzept zur Sicherung des Nachwuchses bei den Gewer-
belehrern vorgelegt. Es wird die Chance vertan, in Schleswig-Holstein ein eigenst�ndiges vollwer-
tiges Bachelor-/Masterstudium f�r die Gewerbelehrer an einer Universit�t zu etablieren. Dies w�re 
die bestm�gliche Ausbildung f�r Lehrerinnen und Lehrer. Auch beim Praktikum w�hrend des Mas-
terstudiums werden die Gewerbelehrer ausgeschlossen. F�r sie soll das Praktikum, das alle anderen 
Lehramtsstudieng�nge bekommen, nicht gelten. 

Die Landesregierung m�chte gut ausgebildete Lehrkr�fte, die sich regelm��ig fortbilden sollen. 
Dies wird mit dem � 31 deutlich und auch vom VLBS begr��t. Dass gleichzeitig die quantitative 
Bestimmung der Fortbildungspflicht entf�llt, da diese finanziell nicht umsetzbar sei, steht im Wi-
derspruch zum lebenslangen Lernen. Zu behaupten, dass dies im Bildungsdialog akzeptiert wurde, 
ist nicht richtig. Keine Lehrkraft ist bereit, ihre Fortbildungen selbst zu zahlen, wenn alle anderen 
Landesbeamten dies von ihren H�usern ersetzt bekommen. Wie absurd diese Regelung ist, zeigt die 
Begr�ndung zum � 31 Abs. 2, bei dem die Schulleiterin bzw. der Schulleiter bei besonderem Bedarf 
die Teilnahme einer Lehrkraft an einer Fortbildungsma�nahme anordnen darf. Nur in diesem Falle 

lt009
Textfeld

lt009
Schreibmaschinentext
Schleswig-Holsteinischer Landtag            Umdruck 18/2767



- 2 -

Landesgeschäftsstelle: Muhliusstr. 65, 24103 Kiel; Tel. 0431 - 67 86 86, Fax: 0431 - 88 81 537;
E-mail: info@vlbs-sh.de, eingetragen beim Amtsgericht Kiel unter VR 4611 KI, Gerichtsstand Kiel;

Vorstand i.S. §26 BGB: Stephan Cosmus (Vorsitzender), Thorge Erdmann (Vorsitzender), 
Danila Wrütz (stv. Vorsitzende), Finn Brandt (stv. Vorsitzender)

werden die Kosten nach � 11 Abs. 7 AVLO �bernehmen. Damit diese Ma�nahme aber nicht bzw. 
kaum eintritt, schreibt das Bildungsministerium vor, wann eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter 
eine Lehrkraft zu einer Fortbildungsma�nahme anordnen darf. (Zitat, S. 41 „Daher musste hier eine 
Regelung gefunden werden, die solche Anordnungen auf Einzelf�lle begrenzt.) Dieser Paragraph 
f�rdert nicht das lebenslange Lernen der Lehrkr�fte, sondern nimmt ihnen Motivation und  M�g-
lichkeiten.

Im Einzelnen

� 3 Lehr�mter und Lehramtsbef�higungen
Lt. � 3 Abs. 5 d�rfen die Sonderp�dagogen nur an den allgemeinbildenden Schulen unterrichten. 
Auch an den berufsbildenden Schulen und den RBZ sind Sch�ler/-innen mit entsprechendem F�r-
derbedarf. 

Der VLBS fordert, dass Absolventen des Lehramtes f�r Sonderp�dagogik in besonderen F�llen 
auch an den berufsbildenden Schulen und RBZ unterrichten d�rfen. 

� 8 Zugang zum Schuldienst in besonderen F�llen
Der VLBS begr��t die Aufnahme des Direkteinstiegs von Fachhochschulabsolventen mit Bachelor-
Abschluss in Schleswig-Holstein. Hiermit wird den berufsbildenden Schulen und RBZ die M�g-
lichkeit gegeben, die Unterrichtsversorgung mit anderen Absolventinnen und Absolventen von den 
Universit�ten bzw. Fachhochschulen sicherzustellen. 

Neben dem Direkteinstieg f�r Fachhochschulabsolventen sollte auch eine Regelung geschaffen 
werden, die es den Lehrkr�ften f�r Fachpraxis an berufsbildenden Schulen erm�glicht, in die Lauf-
bahn der Studienr�te zu wechseln. Durch eine entsprechende Weiterbildungsm�glichkeit k�nnte 
hier auf bekannte und erfahrene Lehrkr�fte zur�ckgegriffen werden.

� 13 Praxisbezug des Studiums
In Bachelor- und in Masterstudieng�ngen sind zur Erkundung des Berufsfelds Schule, Praktika zu 
absolvieren. Der VLBS unterst�tzt die Einf�hrung eines Praxissemesters im Masterstudium, um 
erste und zweite Phase der Lehrerbildung st�rker zu verzahnen und die Erfordernisse der Schulen 
besser zu ber�cksichtigen. Au�erdem hilft dieses Praxissemester, fr�hzeitig festzustellen, ob die 
Studentin bzw. der Student f�r den Lehrerberuf geeignet ist. 

Der VLBS begr��t, dass in diesem Entwurf auch die Berufsschullehrkr�fte beim Praktikum in den 
Masterstudieng�ngen erw�hnt werden. Warum aber nur die Absolventen aus der CAU Kiel ber�ck-
sichtigt werden, ist f�r uns unverst�ndlich. Die „Gewerbelehrer“, die in Flensburg ausgebildet wer-
den, sind ausgenommen. Es findet sich im Punkt „Kosten“ (S. 8) auch kein Hinweis f�r das Lehr-
amt an berufsbildenden Schulen an der Universit�t Flensburg. Dies ist f�r den VLBS inkonsequent, 
unlogisch und nicht nachvollziehbar, denn auch hier muss es das Ziel sein, durch einen verst�rkten 
Berufsfeldbezug die Qualit�t der Lehramtsausbildung zu verbessern. Viele berufsbildende Schulen 
und RBZ in Schleswig-Holsteins haben bereits sehr gute Erfahrungen mit einem verst�rkten Praxis-
bezug im Masterstudium gemacht, da sie intensiv mit der Universit�t Hamburg bei der Umsetzung 
des dortigen zweisemestrigen Kernpraktikums zusammenarbeiten. Wird f�r das Lehramt an berufs-
bildenden Schulen in Flensburg kein Praxissemester vorgeschrieben, so bedeutet dies einen eklatan-
ten Wettbewerbsnachteil gegen�ber der Ausbildung in anderen Bundesl�ndern.

Der VLBS fordert deshalb auch f�r das Lehramt an berufsbildenden Schulen an der Universit�t 
Flensburg die Einf�hrung eines verpflichtenden Praxissemesters w�hrend des Masterstudiums!



- 3 -

Landesgeschäftsstelle: Muhliusstr. 65, 24103 Kiel; Tel. 0431 - 67 86 86, Fax: 0431 - 88 81 537;
E-mail: info@vlbs-sh.de, eingetragen beim Amtsgericht Kiel unter VR 4611 KI, Gerichtsstand Kiel;

Vorstand i.S. §26 BGB: Stephan Cosmus (Vorsitzender), Thorge Erdmann (Vorsitzender), 
Danila Wrütz (stv. Vorsitzende), Finn Brandt (stv. Vorsitzender)

� 17 Studium f�r das Lehramt an berufsbildenden Schulen 
Leider wird derzeit an der Universit�t Flensburg kein vollwertiges Bachelor- und Masterstudium f�r 
die gewerblich-technischen Fachrichtungen (Gewerbelehrer) angeboten. Erst nach einem abge-
schlossenen Bachelorstudium an einer anderen Hochschule kann an der Universit�t Flensburg ein 
Masterstudium absolviert werden. Diese Art der Lehrerausbildung ist f�r Schleswig-Holstein nicht 
zielf�hrend. Schon jetzt kann das Land Schleswig-Holstein den Nachwuchs f�r bestimmte Fach-
richtungen im berufsbildenden Bereich nicht decken. 

Der in � 17 Abs. 1 S. 3 angedachte Aufbau auf den Bachelorstudiengang einer Fachhochschule 
bzw. die in � 17 Abs. 2 aufgenommene Erprobungsklausel ersetzt nicht ein vollwertiges Studium 
f�r den Gewerbelehrer an einer Universit�t. 

Kurzfristig ist diese L�sung akzeptabel. Um den eigenen Nachwuchs aber auf lange Sicht zu f�r-
dern und zu sichern, m�ssen so schnell wie m�glich zus�tzliche Ressourcen f�r den Bildungsgang 
des Gewerbelehrers bereitgestellt werden, damit ein grundst�ndiges Studium (Bachelor- und Mas-
terstudium) in Schleswig-Holstein aufgebaut und garantiert wird. 

� 31 Fortbildungspflicht und Fortbildungsnachweis
Der VLBS begr��t die Pflicht sich fortzubilden, damit Lehrkr�fte den Anforderungen von Schule 
und Unterricht auch zuk�nftig gewachsen sind. Wenn das Ministerium f�r Bildung und Wissen-
schaft eine Fortbildungspflicht bef�rwortet und diese im Lehrkr�ftebildungsgesetz festgelegt, so 
muss das Ministerium auch sicherstellen, dass die Fortbildungskosten �bernommen und Reisekos-
ten gezahlt werden. Man kann nicht eine Pflicht im Gesetz verankern und die notwendigen finan-
ziellen Mittel f�r Reisekosten vergessen. Bisher muss die Lehrkraft ihre Reisekosten h�ufig selbst 
bezahlen, wenn sie eine Fortbildung besucht. In anderen H�usern der Landesregierung werden hier 
selbstverst�ndlich die Reisekosten in voller H�he �bernommen. Hier muss eine Angleichung mit 
den anderen Mitarbeitern des Landes erfolgen. Die Benachteiligung der Lehrkr�fte muss beseitigt 
werden. 

B. L�sung „Anpassungsbedarf bei den Studieng�ngen“ (S. 4) 
Da in Schleswig-Holstein der Gewerbelehrer nur an der Universit�t Flensburg studiert werden kann, 
m�ssen die F�cher auf Sekundarstufe II angeboten werden. Aus diesem Grund begr��t der VLBS 
die beabsichtigte Erweiterung des F�cherkanons. 

Mit freundlichen Gr��en

Thorge Erdmann Stephan Cosmus
Landesvorsitzender Landesvorsitzender




